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Die Vertreibung und Vernichtung
von 20 Millionen Deutschen

Gerechtfertigte Bestrafung oder unverjährbares Verbrechen?

Von Reinhold Reimann

Der US-amerikanische Völkerrechtler und Historiker Alfred de Zayas ist Professor an der Genfer Schule der Diplomatie (Geneva School of Diplomacy). Im Jahre 2008 hat er „50 Thesen zur Vertreibung“ vorgelegt, die von vielen Seiten positiv beurteilt wurden, freilich nicht von allen. Denn de Zayas wird unter anderem vorgeworfen, er bewege sich „im rechtsradikalen Diskurs“ (DIE LINKE. Fraktion im Hessischen Landtag, 16. 9. 2011). Siehe dazu am Ende dieses Beitrages.
Im Folgenden seien zunächst einige dem Verfasser dieses Beitrages besonders wesentlich erscheinende Aussagen de Zayas’ bewußt kommentarlos zitiert. Sie sprechen für sich. Die Stellenangaben beziehen sich auf das unten angegebene Werk.

Zweifellos ist die Vertreibung der Deutschen ein geschichtliches Ereignis mit ungeheuren demographischen, politischen, ökonomischen, soziologischen, philosophischen, kulturellen und psychologischen Implikationen, von denen viele erst ansatzweise erforscht sind. [S. 6]

Was bedeutet eine Statistik von über zwölf Millionen Vertriebenen, vier Millionen weitgehend rechtlos in ihrer Heimat Verbliebenen, einer Million Kriegstoten und zwei Millionen Vertreibungstoten? Hinter dieser kalten Statistik stehen menschliche Gesichter und Existenzen. [S. 6]

Wenn wir über die Verantwortlichkeiten nachdenken, kommen wir zu dem Schluss, dass die Geschichtsschreibung in vielen Staaten erheblich nachhinkt und dass Vorurteile und Ressentiments die Rehabilitierung der deutschen Opfer erschweren – auch über 65 Jahre nach Krieg und nach Vertreibung. [S. 7]

Die Flucht, Verschleppung und Vertreibung der Deutschen am Ende des Zweiten Weltkrieges war die weltweit größte demographische Umwälzung des 20. Jahrhunderts und eine der größten der Geschichte. Zahlenmäßig reicht nur der sogenannte indisch-pakistanische Bevölkerungsaustausch der Jahre 1947/48 mit etwa 14 Millionen Entwurzelten an die Vertreibung der Deutschen heran. Als wechselseitiger Vorgang mit viel weniger Blutvergießen und ohne einseitige Enteignung ist er jedoch nur sehr bedingt mit der Vertreibung der Deutschen vergleichbar. Erst recht ist die Vertreibung der Deutschen nach Umfang und Opferzahl weit größer als die „ethnischen Säuberungen“ der Jahre 1992 bis 1999 im ehemaligen Jugoslawien. Diese sind zudem inzwischen durch Rückkehr und Restitution zum Teil wiedergutgemacht worden. [These 5]

Der Zweite Weltkrieg gab den Anlass und die Möglichkeit der Vertreibung, war aber nicht ihre Ursache. [...] Entsprechende Bestrebungen tschechischer und polnischer Politiker reichen nachweislich viele Jahrzehnte vor den Beginn des Zweiten Weltkrieges und die Machtergreifung Hitlers zurück. Somit darf die Vertreibung nicht allein aus der Perspektive des 1. September 1939 betrachtet werden. [aus Th. 7]

Die Behauptung, die Vertreibungen seien in „geregelter und humaner Weise“ durchgeführt worden, wird seit jeher durch Zehntausende Erlebnisberichte in der Ost-Dokumentation des Bundesarchivs sowie durch amerikanische und britische Berichte der Jahre 1945 bis 1948 vollkommen widerlegt. Seit 1989 bestätigen Dokumente aus russischen, tschechischen, polnischen und serbischen Archiven die Grausamkeit der Vertreibung. [aus Th. 13]

Ein noch schwereres Schicksal als die Flüchtlinge und Vertriebenen traf mehr als anderthalb Millionen Verschleppte. Auch hier ist eine anglo-amerikanische Mitverantwortung gut belegt, denn Churchill und Roosevelt akzeptierten am 11. Februar 1945 auf der Konferenz von Jalta deutsche Zwangsarbeit als eine Form der Kriegsentschädigung. Durch diesen gemeinsamen Beschluss mit Stalin wurden vor allem Volksdeutsche aus Rumänien, Jugoslawien und Ungarn, aber auch Reichsdeutsche aus Ostpreußen, Pommern und Schlesien – Männer wie Frauen – zur Sklavenarbeit in die Sowjetunion verschleppt, gewissermaßen als „lebende Reparationen“. [Th. 14]

Die Vorstellung, vollzogene Vertreibungen seien unumkehrbar, ist weit verbreitet, aber nicht zutreffend. In Europa und im nördlichen Kaukasus finden sich inzwischen zahlreiche Beispiele für das Gegenteil. Zum Teil wieder gutgemacht wurde die Vertreibung der Karelier (vor allem aus Ingermanland seit 1935), die Deportation der Krimtataren im Jahre 1941 (300.000 sind seit 1989 in die Heimat zurückgekehrt), die Deportation der Tschetschenen und Inguschen 1941, die Deportation von 650.000 Polen aus dem Warthegau und von etwa 100.000 Franzosen aus dem Elsass (1939 und 1940) durch das nationalsozialistische Deutschland, die sogenannte „Option“ der Südtiroler, die Vertreibung eines großen Teils der bosnischen Serben, Kroaten und Muslime (1992-95), die Vertreibung vieler Serben aus der Krajina (1995) sowie die Vertreibung der Albaner aus dem Kosovo im Frühjahr 1999. Auch unter den innerhalb des heutigen Polens vertriebenen Ukrainern und Weißrussen ist ein gewisser Rückkehrprozess im Gange. Dieser Befund kann auch den bislang ohne Wiedergutmachung vertriebenen Gruppen – etwa Griechen, Zyprioten, Armeniern und eben den Ost- und Sudetendeutschen – Hoffnung machen. [Th. 17]
Heimatrecht ist Menschenrecht. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das heute als jus cogens (zwingendes Recht) anerkannt ist, schließt notwendigerweise das Recht auf die Heimat ein, denn man kann das Selbstbestimmungsrecht nur ausüben, wenn man sich in seiner Heimat aufhalten kann. Außerdem ist das Heimatrecht eine Voraussetzung zur Ausübung der weitaus meisten bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. [Th. 18]

Vertreibung und Verschleppung können auch den Tatbestand des Völkermordes erfüllen. Laut Artikel II der UN-Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Verbrechens des Völkermordes vom 9. Dezember 1948 ist dafür entscheidend, dass die Verantwortlichen in der Absicht handeln, eine bestimmte nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder auch nur teilweise zu zerstören und in dieser Absicht vorsätzlich Mitglieder dieser Gruppen töten, ihnen unerträgliche Lebensbedingungen auferlegen oder andere Tatbestände verwirklichen, die bei Vertreibungen oft erfüllt sind. [aus Th. 24]
Diese Zerstörungsabsicht steht außer Zweifel bei den jugoslawischen und tschechoslowakischen Staatschefs Josip Broz Tito und Edvard Beneš, wie ihre Reden und Dekrete hinreichend belegen, was die Vertreibungen der Deutschen aus Jugoslawien und der ČSR als Völkermorde qualifiziert. Dies ist auch die Auffassung führender Völkerrechtslehrer wie u. a. Felix Ermacora und Dieter Blumenwitz. Aus dem Völkermordcharakter dieser Vertreibungen folgt ein absolutes Anerkennungsverbot auch der dabei durchgeführten Enteignungen. […] Das Prinzip der „normativen Kraft des Faktischen“ ist im Falle von Völkermorden nicht anwendbar, ja selbst ein Unrecht. [aus Th. 25]
Im Prozess Bosnien und Herzegowina vs. Jugoslawien vor dem Internationalen Gerichtshof erging am 26. Februar 2007 ein Urteil, in dem das Verbrechen des Völkermordes – etwa in Srebrenica – festgestellt wurde. Auf Basis dieser Rechtsprechung lässt sich feststellen, dass die Vertreibung der Deutschen, die mit hunderttausendfachen Morden und Vergewaltigungen um ein Vielfaches schlimmer war als die Vorgänge im ehemaligen Jugoslawien, kaum weniger als genozidisch einzustufen sind. Auch der Brünner Todesmarsch, die Massaker von Saaz, Postelberg, Aussig und Prerau sowie die massenhaften Tötungen in den Lagern von Lamsdorf, Schwientochlowitz, Gakowo, Rudolfsgnad und viele andere Vertreibungsverbrechen waren genozidisch. [aus Th. 26]
Vertreibungen verletzen nicht nur die Rechte der Vertriebenen, sondern – ein in Deutschland kaum beachtetes Faktum – auch die Rechte der aufnehmenden Bevölkerung. Diese muss bei größeren Vertreibungen zumindest übergangsweise mit der Verknappung lebenswichtiger Ressourcen, vor allem Wohnraum und Nahrung, rechnen. Dies ist im Falle der Deutschen tatsächlich eingetreten und hat das Land auf dem Höhepunkt der Hungersnot im Winter 1945/46 und 1946/47 an den Rand einer humanitären Katastrophe geführt. [aus Th. 29]
Die deutschen Vertriebenen und ihre Nachkommen dürfen keine Opfer zweiter Klasse sein. Die anhaltende Diskriminierung der Vertriebenen in den Medien, in Schulbüchern und im politischen Dialog bedeutet eine Verletzung menschenrechtlicher Normen. [aus Th. 32]
Es gibt keine „humanen“ Zwangsumsiedlungen, das ist ein Widerspruch in sich, denn der erzwungene Verlust der Heimat kann nie human sein. Vertreibung ist immer Rassismus und immer Terror. Sie ist durch nichts zu entschuldigen. Deshalb sind die tschecho-slowakischen Beneš-Dekrete, die jugoslawischen AVNOJ-Beschlüsse und polnischen Bierut-Dekrete mit dem europäischen Mindeststandard der Menschenrechte unvereinbar. [Th. 37]
Viele Ursachen der Vertreibung liegen vor dem 1. September 1939 und dem 30. Januar 1933. Zu ihnen gehören auch die eigenständigen Interessen der an der Vertreibung aktiv beteiligten Staaten und Politiker, das machtpolitische Kalkül Stalins, die Absurditäten und Ungerechtigkeiten der Verträge von Versailles, St. Germain und Trianon von 1919 sowie nationalistische und panslawistische Bestrebungen des 19. Jahrhunderts. Die Ursachen der Vertreibung auf die Politik Hitlers zu reduzieren ist eine Geschichtsklitterung. [Th. 40]

Die Vertreibung darf vor allem nicht als Bestrafung der Vertriebenen fehlinterpretiert werden. Die Aufgabe, die für Krieg und Kriegsverbrechen Schuldigen zu bestrafen, oblag den Nürnberger Prozessen und später den allgemeinen Gerichten. Das Nürnberger Tribunal hat dafür ein im Völkerrecht neues Prinzip aufgestellt, das der persönlichen Haftung von Politikern und Soldaten für ihre Handlungen. Die Ost- und Sudetendeutschen wurden jedoch vertrieben, ohne dass nach ihrer persönlichen Schuld auch nur gefragt wurde. Eine Sanktion ohne Rücksicht auf persönliche Schuld und Verhältnismäßigkeit ist aber keine Strafe, sondern ein Verbrechen. [Th. 41]
Ohne eine wahrhaftige und völkerrechtlich saubere Aufarbeitung der Vertreibung gibt es nur Verdrängung aber keine Versöhnung, die diesen Namen verdient. [aus Th. 43]

Die Vertreibung der Deutschen ist als größte Vertreibung der Geschichte auch deswegen unverändert aktuell, weil nach diesem unaufgearbeiteten Präzedenzfall sich bis heute laufend weitere Vertreibungen in der Welt ereignet haben und noch ereignen, zuletzt vor allem in Afrika. [aus Th. 45]

Es ist grotesk, Millionen deutscher Vertriebener undifferenziert als „Täter“ zu bezeichnen oder ihr persönliches Leid zu ignorieren, weil sie einer sog. „Tätergeneration“ angehören. Dies sind Begriffe aus dem Wörterbuch des Unmenschen, ja totalitäre Schemata. Die Vertriebenen waren Opfer der Unmenschlichkeit der Sieger, heute sind sie Opfer der Diffamierung durch viele Medien und dem Zeitgeist verhaftete Historiker. [aus Th. 46]
Es gilt, Vertreibungen überzeugend zu ächten und damit künftige „ethnische Säuberungen“ zu verhindern. Eine gründlichere Auseinandersetzung mit allen Aspekten der Vertreibung der Deutschen in ihrem gesamteuropäischen und menschenrechtlichen Kontext und sinnvolle, für alle Seiten tragbare Anstrengungen zur Überwindung der Unrechtsfolgen würden eine solche Prävention fördern. Die Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen“ und das geplante „sichtbare Zeichen“ in Berlin können dazu einen wichtigen Beitrag leisten, wenn sie sich strikt an der historischen Wahrheit und am Völkerrecht orientieren. [Th. 50]
Anmerkung: Der geneigte Leser möge sich nicht mit den hier abgedruckten Auszügen begnügen, sondern sich den vollen Wortlaut (s. u.) besorgen. Bei entsprechender (theoretischer oder praktischer) Interessenslage lesen sich die „50 Thesen“ spannender als jeder Krimi!

Das Werk
50 Thesen zur Vertreibung
Von Alfred de Zayas

Inspiration Un Limited, London/München 2008.
50 Seiten, umfangreicher Anmerkungsapparat, 1 Karte (Sprachen Mittel-, Ost- und Südosteuropas um 1910). ISBN 978-3-9812110-0-9. Euro 7,--.

Von demselben Verfasser ist im Grazer Leopold-Stocker-Verlag (Ares) erschienen:

Die deutschen Vertriebenen – Keine Täter, sondern Opfer
5. Aufl., Stocker (Ares), Graz 2006. ISBN 978-3 902475-15-2. Euro 19,90.
Der Autor
Alfred de Zayas

Dr. jur. et Dr. phil., Völkerrechtler, Historiker, Sachbuchautor. US-amerikanischer Staatsbürger, geboren 1947 in Havanna (Kuba) – Jugend in Chicago – Studium der Rechtswissenschaft (Harvard) – Anwalt in der Kanzlei des späteren US-Außenministers Cyrus Vance – Fulbright-Stipendiat in Tübingen – Leiter einer Arbeitsgruppe für Kriegsvölkerrecht an der Universität Göttingen – Studium der Mittelalterlichen und der Neueren Geschichte (Göttingen) – Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg – Mitarbeiter am Zentrum für Menschenrechte der Vereinten Nationen in Genf, später im Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte (u. a. als Sekretär der UN-Menschenrechtskommission und Chef der Beschwerde-Abteilung im Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte) – Mitarbeiter in der Jurisprudenz des Menschenrechtsausschusses, im UN-Ausschuss gegen Folter und im UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung – Gastprofessor für Völkerrecht an der University of British Columbia (Vancouver, Canada) – Gastprofessor am Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales in Genf – derzeit Professor für Völkerrecht an der Geneva School of Diplomacy.
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Alfred de Zayas
Der „umstrittene“ Autor

„Krieg war Anlass, nicht Ursache der Vertreibung“
Unter diesem Titel erschien am 16. 9. 2011 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) ein Bericht von Ralf Euler (Wiesbaden), das hessische Sozialministerium habe „eine Sammlung umstrittener Thesen zur Vertreibung von Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg in Umlauf gebracht“. Die Opposition im Hessischen Landtag (SPD, Grüne, Linkspartei) fordere Aufklärung von der Landesregierung, wie die Verbreitung der Broschüre, deren Thesen „teils im rechtsradikalen Diskurs zu verorten sind“, zu rechtfertigen sei. Euler hält fest, der Verfasser der Thesen „ist der „amerikanische Völkerrechtler und Historiker Alfred de Zayas, ein international anerkannter Fachmann zum Thema Vertreibung, dessen Ansichten aber auch immer wieder Kritik hervorgerufen haben, weil sie unwissenschaftlich seien und die Opferperspektive der Deutschen zu sehr in den Vordergrund rückten“. 450 Exemplare der Thesen seien „an eine Vielzahl von Einrichtungen – unter anderem an Einzelpersonen, Abendschulen, Hessenkollege und Studienseminare verschickt“ worden. Laut einer Sprecherin des Ministeriums seien „Allgemeinbildende Schulen nicht unter den Empfängern“. Hintergrund für die Verteilung der Thesen-Broschüre ist die Tatsache, dass das für Heimatvertriebene und Spätaussiedler zuständige Sozialministerium gemäß dem Bundesvertriebenengesetz den Auftrag hat, „die Forschung und die Auseinandersetzung mit dem Thema Vertreibung zu fördern, unter anderem dadurch, dass Publikationen in Umlauf gebracht werden. […] Aus der Sicht des Ministeriums seien die Thesen von Zayas kein rechtsradikales Gedankengut“.
Alfred de Zayas reagierte auf die Vorwürfe des Rechtsradikalismus und der Unwissenschaftlichkeit in der (über die FAZ hinausgehenden) Presse mit dem Hinweis, dass seine Thesen durch den UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Dr. José Ayala Lasso, bestätigt wurden und dass er in den Thesen dieselben Positionen vertritt wie in mehreren vorangegangenen, fachlich anerkannten wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Die Kritik der hessischen Landtagsopposition bezeichnet de Zayas nicht nur als unwissenschaftlich, sondern auch als menschenrechtsfeindlich; und er wirft ihr „Bagatellisierung der Vertreibungsverbrechen“ vor. 

Die „ethnischen Säuberungen“ nach dem Zweiten Weltkrieg „hatten gar nichts mit der Bestrafung von Kriegsverbrechen zu tun, sondern waren gezielte Aktionen faschistischer Natur, um ungeliebte Minderheiten oder sogar Mehrheiten loszuwerden. Interessant ist, dass heute sogenannte Antifaschisten diese faschistischen Aktionen […] vertuschen oder gar verteidigen wollen.“ (Peter Jósika in einer Stellungnahme zu den Vorwürfen an de Zayas).
Die Auseinandersetzung zog weite Kreise, selbst hin bis nach Amerika. Von dort meldete sich ein Karpatendeutscher (US-Staatsbürger) in einem Leserbrief an die FAZ (22. 9. 2011) mit der Aussage: „Die Gehirnwäsche geht [hier] so weit, dass das Wort ,Deutscher‘ bei den meisten Menschen automatisch ,Nazi-Holocaust‘ ins Gedächtnis ruft. Dies an sich stellt eine unzulässige Pauschalierung und Menschenrechtsverletzung dar. Als ich einmal sagte: Fünfzehn Millionen Deutsche wurden aus dem Osten Europas vertrieben, kam die prompte Antwort: Was haben die dort zu suchen gehabt? […] Die 800jährige Periode deutscher Kultur [im Osten Europas], eingeleitet durch den Wunsch dortiger Regierungen, den Osten zu besiedeln, unterscheidet sich von der Einwanderung der Weißhäutigen aus dem europäischen Raum nach Amerika vor 500 Jahren: Die Indianer sandten keine Rauchsignale des Inhalts aus ,Hallo, weißer Mann, komm und nimm unser Land …‘. Die Vertreibung der Deutschen ist in den USA weitgehend unbekannt. […] Es wäre an der Zeit, dass Deutsche in Deutschland sich den Mut nehmen, die Vergangenheit in einem historisch klaren, von allen Seiten beleuchteten Bild der Welt darzubieten. Diese balancierte Darstellung schulden wir unseren Familien und Freunden sowie anderen Weltbürgern.“
Am 23. 9. 2011 berichtet die FAZ (im „Teil Hessen“), dass sich auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) – Bezirk Hessen-Thüringen der Kritik an de Zayas’ Thesen angeschlossen habe. „Das ,Druckwerk‘ sei ,in weiten Teilen schlicht unerträglich‘, äußerte der DGB-Landesvorsitzende Stefan Körzell.“
In einem ausführlichen Schreiben an Körzell (25. 9. 2011) bezieht de Zayas eingehend Stellung. Er zitiert darin Worte des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte, Dr. José Ayala Lasso, an die deutschen Vertriebenen (Frankfurt, Paulskirche, 28. 5. 1995): „Ich bin der Auffassung, dass, hätten die Staaten seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mehr über die Implikationen der Flucht, der Vertreibung und der Umsiedlung der Deutschen nachgedacht, die heutigen demographischen Katastrophen, die vor allem als ethnische Säuberungen bezeichnet werden, vielleicht nicht in dem Ausmaß vorgekommen wären.“ Und de Zayas führt unter anderem weiter aus: „Es besteht kein Zweifel darüber, dass unter der nationalsozialistischen Besatzung den Völkern Ost- und Zentraleuropas unermessliches und unvergessliches Unrecht zugefügt worden ist. Sie hatten daher einen legitimen Anspruch auf Reparation bzw. Wiedergutmachung. Jedoch dürfen legitime Ansprüche nicht durch die Verhängung von Kollektivstrafen auf der Grundlage allgemeiner Diskriminierung und ohne genaue Untersuchung persönlicher Schuld verwirklicht werden. […] Es gibt kein Völkerrecht nach Belieben und auch keine Menschenrechte à la carte. Wenn wir die ethnischen Säuberungen im ehemaligen Jugoslawien verurteilen, wenn wir im International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia Serben und Kroaten wegen Vertreibung verurteilen, wissen wir sehr wohl, dass andere Vertreibungen vorher und nachher passiert sind. Darum wurden Vertreibungen als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit in den Artikeln 7 und 8 des Internationalen Strafgerichtshofes aufgenommen. In manchen Situationen werden Vertreibungen auch unter dem Artikel 6 – Völkermord – behandelt. Dies ist unumstritten. […] An Körzell persönlich gewandt schreibt de Zayas weiter: „Sie kritisieren meine 50 Thesen zur Vertreibung und haben bestimmt Ihre Gründe. Gerne möchte ich wissen, welche Passagen Sie für unrichtig halten. Wie Sie wissen, bin ich US-Amerikaner spanisch-französischer Herkunft. Deutschland ist nicht mein Anliegen – für mich war es lediglich eine Frage des wissenschaftlichen Ethos. Ich fand und finde das Geschehen wichtig und meine, dass die öffentliche Diskussion nicht tabuisiert werden darf. Als Völkerrechtler habe ich mich mit vielen Verbrechen auseinandersetzen müssen – mit dem Genozid an den Armeniern, mit der Vertreibung von 200.000 Zyprioten 1974 durch die Türkei, mit dem Völkermord in Ruanda, mit Apartheid, mit Rassendiskriminierung usw. Für mich haben alle Opfer dieselbe Menschenwürde, und sie haben einen Anspruch auf unseren Respekt. Ich verstehe nicht, warum die deutschen Vertriebenen keine Opfer sein sollen. Die Kollektivschuldthese gilt in keinem Rechtsstaat und ist zudem historisch untragbar.“ [Bis zur Drucklegung dieses Heftes steht eine Antwort Körzells an de Zayas aus.]
In einem Entschließungsantrag (27. 9. 2011) forderte „Die Linke“ im Hessischen Landtag, dass der Landtag beschließen möge, den „Kauf und Versand der Broschüren mit den 50 Thesen von Alfred de Z. durch das Sozialministerium an hessische Schulen und Bildungseinrichtungen“ zu verurteilen; dies u. a. deshalb, weil „die Thesen von Alfred de Z. […] für ein nationalistisches, deutschtümelndes Geschichtsverständnis“ stünden. [Bis zum Tage der Drucklegung – d.i. der 18.11.2011 – hat der Hessische Landtag den Entschließungsantrag nicht behandelt.]
